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G e s e t z e n t w u r f

der Fraktionen der CDU und FDP

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes 
zur Sicherung der kommunalen Haushalte

A. Problem und Regelungsbedürfnis

Die Thüringer Kommunen leiden noch immer unter den Kürzungen der 
Schlüsselmasse im kommunalen Finanzausgleich in den Jahren 2015 
bis 2019. Zugleich erzielt der Freistaat Thüringen Rekordüberschüsse, 
ohne die Kommunen an der gestiegenen Leistungskraft des Landes zu 
beteiligen. Dies seien nach Auskunft der Thüringer Finanzministerin al-
lein im Jahr 2019 zusätzliche 367 Millionen Euro Steuermehreinnahmen. 
Zeitgleich drohen wegen bürokratischer Hürden für 2019 eingeplan-
te Landesmittel in signifikanter Höhe nicht abzufließen, sodass die für 
2019 geplante Entnahme aus der Rücklage in Höhe von rund 471 Milli-
onen Euro entbehrlich ist und damit auch für 2020 zur Verfügung steht.

B. Lösung

Seitens des Landes werden zusätzliche Haushaltsmittel als Investitions-
pauschale für kreisangehörige Gemeinden, kreisfreie Städte und Land-
kreise zur Verfügung gestellt.

C. Alternativen

Beibehaltung der unzureichenden Finanzausstattung der Kommunen

D. Kosten

Es entstehen im Haushaltsjahr 2020 zusätzliche Ausgaben in Höhe von 
insgesamt rund 168 Millionen Euro zu Lasten des Landeshaushaltes. 
Nach der November-Steuerschätzung 2019 und den Aussagen der Thü-
ringer Finanzministerin in der Regierungsmedienkonferenz am 5. No-
vember 2019 ist ein vorläufiger Jahresabschluss 2019 mit einem deutli-
chen Überschuss zu erwarten. Die Ausgaben für Leistungen nach diesem 
Gesetz werden daher durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rück-
lage in Höhe von rund 168 Millionen Euro finanziert.
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Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes zur Sicherung der kommunalen Haushalte

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Nach § 6 des Thüringer Gesetzes zur Sicherung der kom-
munalen Haushalte vom 27. Februar 2014 (GVBI. S. 45), 
das zuletzt durch Artikel 1 a des Gesetzes vom 12. Feb-
ruar 2018 (GVBI. S. 5) geändert worden ist, wird folgen-
der § 6 a eingefügt:

"§ 6 a 
Investitionspauschalen im Jahr 2020

(1) Kreisangehörige Gemeinden und kreisfreie Städte er-
halten im Jahr 2020 eine allgemeine investive Zuweisung 
in Höhe von 43,58 Euro pro Einwohner.

(2) Landkreise und kreisfreie Städte erhalten im Jahr 2020 
eine allgemeine investive Zuweisung in Höhe von 
34,46 Euro pro Einwohner.

(3) Zuweisungen nach den Absätzen 1 und 2 werden zum 
15. März 2020 gezahlt. Als Einwohnerzahl im Sinne die-
ses Gesetzes gilt die vom Statistischen Landesamt ermit-
telte Bevölkerung. Maßgebender Stichtag für die Feststel-
lung ist der 31. Dezember 2017 nach dem Gebietsstand 
zum 31. Dezember 2017. Im Falle einer Gebietsstandser-
weiterung erhält die Rechtsnachfolgerin den Anteil an der 
Zuweisung, welcher der einzelnen zusammengeschlosse-
nen Gemeinde zugestanden hätte.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.
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Begründung:

A. Allgemeines

Die Thüringer Kommunen leiden noch immer unter den Kürzungen der 
Schlüsselmasse im kommunalen Finanzausgleich in den Jahren 2015 bis 
2019. Zugleich erzielt der Freistaat Thüringen Rekordüberschüsse, ohne 
die Kommunen an der gestiegenen Leistungskraft des Landes zu betei-
ligen. Dies seien nach Auskunft der Thüringer Finanzministerin allein im 
Jahr 2019 zusätzliche 367 Millionen Euro Steuermehreinnahmen. Zeit-
gleich drohen wegen bürokratischer Hürden für 2019 eingeplante Lan-
desmittel in signifikanter Höhe nicht abzufließen, sodass die für 2019 ge-
plante Entnahme aus der Rücklage in Höhe von rund 471 Millionen Euro 
entbehrlich ist und damit auch für 2020 zur Verfügung steht. Seitens des 
Landes werden zusätzliche Haushaltsmittel als Investitionspauschale für 
kreisangehörige Gemeinden, kreisfreie Städte und Landkreise in Höhe 
von rund 168 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Nach der Novem-
ber-Steuerschätzung 2019 und den Aussagen der Thüringer Finanzmi-
nisterin in der Regierungsmedienkonferenz am 5. November 2019 ist 
ein vorläufiger Jahresabschluss 2019 mit einem deutlichen Überschuss 
zu erwarten. Die Ausgaben für Leistungen nach diesem Gesetz werden 
daher durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 
rund 168 Millionen Euro finanziert.

B. Zu den einzelnen Vorschriften

Zu Artikel 1

Zu § 6 a

§ 6 a regelt die Investitionspauschalen für kreisangehörige Gemeinden, 
kreisfreie Städte und Landkreise als rechtsverbindlichen Anspruch auf 
eine allgemeine investive Zuweisung. Die Verteilung erfolgt auf Basis 
der Einwohner je Gebietskörperschaft. Die kommunalen Spitzenverbän-
de haben in ihrer Pressemitteilung vom 18. November 2019 Investitions-
bedarfe in Höhe von mindestens 125 Millionen Euro geltend gemacht.

Die Verteilung orientiert sich grundsätzlich an den Investitionsbedarfen 
der kreisangehörigen Gemeinden, kreisfreien Städte und Landkreisen 
nach dem Verhältnis der gemeindlichen und kreislichen Aufgaben im 
kommunalen Finanzausgleich, das heißt 40,7 zu 59,3 Prozent. Mit Blick 
auf die tatsächlichen Investitionen der vergangenen Jahre werden Inves-
titionsbedarfe der kreisangehörigen Gemeinden und kreisfreien Städte 
im Vergleich zu den Landkreisen in einem Verhältnis von 75 zu 25 Pro-
zent bezogen auf die Forderung vom 18. November 2019 anerkannt. Um 
diesen Bedarfen insgesamt Rechnung zu tragen, wird der Gesamtbe-
trag der Investitionspauschale auf rund 168 Millionen Euro festgesetzt. 
Im Ergebnis erhalten die kreisangehörigen Gemeinden und kreisfreien 
Städte die erforderlichen Mittel zur Deckung der von ihnen identifizier-
ten Investitionsbedarfe ebenso wie die Landkreise.

Nach Absatz 1 stehen für das Jahr 2020 rund 93.750.000 Euro für kreis-
angehörige Gemeinden und kreisfreie Städte bereit.

Nach Absatz 2 stehen für das Jahr 2020 rund 74.130.000 Euro für Land-
kreise und kreisfreie Städte bereit.
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In Absatz 3 wird der Auszahlungstermin bestimmt sowie die Zahl der 
Einwohner vor Beginn der freiwilligen Zusammenschlüsse mit Berück-
sichtigung möglicher Änderungen der Gebietsstände im Zuge der Neu-
gliederungsgesetze.

Zu Artikel 2

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Gesetzes.

Für die Fraktion  
der CDU:

Für die Fraktion  
der FDP:

Mohring Kemmerich



2. Vom Einbringer übersandte Daten

(Vom Einbringer wurden bisher keine Daten übersandt.)



3. Im Rahmen des parlamentarischen Anhörungsverfahrens eingebrachte Beiträge

Die folgenden natürlichen und juristischen Personen haben sich im Rahmen des parlamentarischen
Anhörungsverfahrens beteiligt.

IHK Ostthüringen zu Gera
Gemeinde- und Städtebund Thüringen
Thüringischer Landkreistag
Selbstverwaltung für Thüringen e.V.

Die Beiträge der Beteiligten sind in der Beteiligtentransparenzdokumentation nur enthalten, wenn die
Zustimmung zur Veröffentlichung erteilt wurde.





Formblatt zur Datenerhebung 
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes 

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem 
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer 

• Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend 
erbetenen Angaben — soweit für sie zutreffend — zu machen. 

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende 
Mindestinformationen gemäß §.5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der Beteiligtentransparenzdokumentation 
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des 
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen. 

Bitte gut leserlich ausfüllen und zusammen mit der Stellungnahme senden! 

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)? 

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes zur Sicherung der kommunalen Haushalte 
Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU und der FDP 
- Drucksache 7/54 - 
Thüringer Gesetz für eine kommunale Investitionsoffensive 2020 bis 2024 
Gesetzentwurf der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Drucksache 7/151 - korrigierte Fassung 

1.  

Haben Sie sich als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h. als Vertreter einer 
Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene 
Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des 
öffentlichen Rechts)? 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1,2 ThürBeteildokG; Hinwels: Wenn nein, dann  welter  mit Frage 2. Wenn ja, dann  welter  mit Frage 3.) 

Name Organisationsform  

. 
K afff,,--, .t..k_ 

dot  -( 0L -196g,.:(62f.Lt, pecm 

Geschäfts- oder Dienstadresse 

Straße, Hausnummer (oder Postfach) jrLcér. 2 

Postleitzahl, Ort 075 la.  

2.  Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h. als Privatperson? 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1, 2 ThürBeteildokG) 

Name Vorname 

D Geschäfts- oder Dienstadresse [3 Wohnadresse 

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse 
wird in keinem Fall veröffentlicht.) 

Straße, Hausnummer 

Postleitzahl, Ort 

1 



3.  Was Ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit? 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 3 ThürBetelldokG) 

,  

lb-/k 

4.  

Haben Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher 

D befürwortet, 
El abgelehnt, 
K ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt? 

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum 
Gesetzgebungsverfahren zusammen! 
(§ 5 Abs. 1 Nr, 4 ThürBeteildokG) 

5.  
Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhaben 
einzureichen? 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 5 ThürBeteildokG) 

M** ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) 0 nein 

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert? 

In welcher Form haben Sie sich geäußert? 

per E-Mail 

per Brief • 

6.  
Haben Sie sich als Anwaltskanzlei im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen 
am Gesetzgebungsverfahren beteiligt? 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 6 ThürBeteildokG) 

ja nein (weiter mit Frage 7) 

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber! 



7. 
Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages in der 
Beteiligtentransparenzdokumentation zu? 
(§ 5 Abs. 1 Satz 2 ThürBeteildokG) 

ja 0 nein 

Mit meiner Unterschrift versichere ich• die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. 

Änderungen in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss 
des Gesetzgebungsverfahrens mitteilen. 

Ort, Datum Un - ind1.4trle. iiito hiandoiGI 

Cl ‘ ck  , 
 

Cksithuringen zu GE 
tilzwerkstraije 2 

75,4Gthie 

ts,tuanor 
To 
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Formblatt zur Datenerhebung 
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes 

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem 
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer 
Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend 
erbetenen Angaben — soweit für sie zutreffend — zu machen. 

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 • werden in Jedem Fall als verpflichtende 
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der Beteiligtentransparenzdokumentation 
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den lnternetseiten des 
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen. 

Bitte gut leserlich ausfüllen und zusammen mit der Stellungnahme senden! 

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)? 

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes zur Sicherung der kommunalen Haushalte 
Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU und der FDP 
- Drucksache 7/54 - 
Thüringer Gesetz für eine kommunale Investitionsoffensive 2020 bis 2024 
Gesetzentwurf der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Drucksache 7/151 - korrigierte Fassung 

1.  

Haben Sie sich als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h. als Vertreter einer 
Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene 
Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des 
öffentlichen Rechts)? 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1, 2 ThürBeteildokG; Hinweis: Wenn nein, dann weiter mit Frage 2. Wenn ja, dann  welter  mit Frage 3.) 

Name Organisationsform 

lidOrileincle..- und Städtebunü 
Thüringen 

klchard-Breslau-Str. 14 . 99094 Erfurt  
Tel.  (0361) 2 20 60 - 0 
i-ax  (0361) 2 20 60 - 60 

Geschäfts- oder Dienstadresse 

Straße, Hausnummer (oder Postfach) 

Postleitzahl, Ort 

2.  
Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h. als Privatperson? 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1, 2 ThürBeteildokG) 

Name Vorname 

, 
,( Geschäfts- oder Dienstadresse Li Wohnadresse 

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse 
wird In keinem Fall veröffentlicht.) 

Straße, Hausnummer Gerneincie- und Städtebunn 
Thüringen 

RIchprd_nrpnilii-str 14 . 99094 ffrflut  

Postleitzahl, Ort  

Tel.  (0361) 2 20 50 - Q 
Rix  (0361) 2 20 50 - 60 

1 



3.  Was ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit? 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 3 ThürBeteildokG) 

I / 
. 

I 1 , S , ' 12- 6 12)- (L 
i 

4.  

Haben Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher 

\ befürwortet, 
abgelehnt, 

0 ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt? 

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum 
Gesetzgebungsverfahren zusammen! 
(§ 5 Abs. 1 Nr, 4 ThürBeteildokG) 

5.  
Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhaben 
einzureichen? 
(§ 5

/
Abs. 1 Nr. 5 ThürBeteildokG) 

ja (Hinwels:  welter  mit Frage 6)  CI nein 

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert? 

In welcher Form haben Sie sich geäußert? 
\ 

per E-Mail 

0 per Brief 

6.  
Haben Sie sich als Anwaltskanzlei im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen 
am Gesetzgebungsverfahren beteiligt? 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 6 ThürBeteildokG) 

Ll ja 1 nein  (welter  mit Frage 7) 

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber! 

2 



7. 
Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages in der' 
Beteiligtentransparenzdokumentation zu? 
(§ 5 Abs. 1 Satz 2 ThürBeteildokG) 

D ja nein 

 

X/r 

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. 
Änderungen in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss 
des Gesetzgebungsverfahrens mitteilen. 

Ort, Datum Unter

C - (A-  ' 2( ..Te-b4 s 2020 

aerie in'  de- and! Städteettng 
Thiiringen 

• f-'4Ielitirci-Breslau-Str. 14 99064 Erfurt 
Tel. (0361) 2 20 50 C) 
r.-i:(  (0301) 2 20 .50 00 

3 



Formblatt zur Datenerhebung 
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes 

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem 
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer 
Betelligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend 
erbetenen Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen. 

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende 
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der Beteiligtentransparenzdokumentation 
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den lnternetseiten des 
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen. 

Bitte gut leserlich ausfüllen und zusammen mit der Stellungnahme senden! 

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)? 

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes zur Sicherung der kommunalen Haushalte 
Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU und der FDP 
- Drucksache 7/54 - 
Thüringer Gesetz für eine kommunale Investitionsoffensive 2020 bis 2024 
Gesetzentwurf der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Drucksache 7/151 - korrigierte Fassung 

1. 

Haben Sie sich als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h. als Vertreter einer 
Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene 
Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des 
öffentlichen Rechts)? 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1, 2 ThürBetelklokG; Hinweis: Wenn nein, dann  welter  mit Frage 2. Wenn ja, dann  welter mil  Frage 3.) 

Name Organisationsform 

-111 ICA riv‘3ictAtf" La,nctk Yer,S4-ai e. V. 

Geschäfts- oder Dienstadresse 

Straße, Hausnummer (oder Postfach) "p_i GV\ c) Yo(-2.tee_s ( cu.A-  S4- 

Postleitzahl, Ort 90514- r yl- 

2 . 
Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h. als Privatperson? 
(§ 6 Abs. 1 Nr. 1,.2 ThürBeteildokG) 

Name Vorname 

0 Geschäfts- oder Dienstadresse 0 Wohnadresse 

(Hinwels: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse 
wird in keinem Fall veröffentlicht.) 

Straße, Hausnummer 

Postleitzahl, Ort 

1 



Was ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit? 
• (§ 5 Abs. 1 Nr. 3 ThürBeteildokG) 

thornyx,u,KcJeir 6p H2_enverlocond 1', S , v . 426), 42:9- 1-htAi.  kb  ( 

A61 . 91 Abs. 4— I l'I 'L-  r  \Jeri'  

4.  

Haben Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher 

0 befürwortet, 
0 abgelehnt, 
0 ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt? 

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum 
Gesetzgebungsverfahren zusammen! 

(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBeteildokG) 

e tocd-wA9  ac  e 6-e_setexd-wu5 ( \iercirolv\ utiv4,141Auls ows 

krei, (i-ckex -PerspeLc-iive- 

5.  
Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhaben 

einzureichen? 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 5 ThürBetelidokG) 

o ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) 0 nein 

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert? 

In welcher Form haben Sie sich geäußert? 

O per E-Mail 

o per Brief 

6. 
Haben Sie sich als Anwaltskanzlel Im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen 
am Gesetzgebungsverfahren beteiligt? 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 6 ThürBeteildokG) 

0 ja 0 nein (weiter mit Frage 7) 

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber! 

2 



7. 
Stimmen Sie einer Veröffentlichung  !tires  schriftlichen Beitrages in der 
Beteiligtentransparenzdokumentation zu? 
( 5 Abs. 1 Satz 2 ThUrBeteildokG) 

ja i( nein • 

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. 
Änderungen in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss 
des Gesetzgebungsverfahrens mitteilen. 

Ort, Datum 

r, /.... . (.2 

3 



Formblatt zur Datenerhebung

nach § 5 Abs. 1 des Thüringer BeteiJigtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem

Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer

BefeEligfentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend
erbetenen Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende

Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteiidokG in der Beteiiigtenfransparenzdokumentation

veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internefseiten des

Thüringer Landtags veröffentiicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut lesertich ausfüllen und zusammen mit der Steilungnahme senden!

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftfich geäußert (Tftef des Gesetzentwurfs)?

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes zur Sicherung der kommunalen
Haushalte - Drucksache 7/54 a

1.

2.

Haben Sie sich als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h. als Vertreter einer

Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B- Verein, GmbH, AG, eingetragene

Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des

Öffentlichen Rechts)?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1. 2 ThürBeteildokG; Hinweis: Wenn nein, dann weiter mit Frage 2. Wenn ja, dann weiter mit Frage 3.)

Name

Seibstverwaitung für Thüringen

Geschäfts- oder Djensfadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisationsform

e.V.

Bahnhofstraße23a

07768 Kahla

Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h. als Privatperson?
(§ 5 Abs. 1 Nr, 1, 2 ThürBeteiidokG)

Name Vorname

n Geschäfts- oder Dienstadresse i i Wohnadresse

(Hinweis; Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderiich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse

wird in keinem Fall veröffentlicht.)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort



3.

4.

5.

6.

Was ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 3 ThürBeteitdokG)

[Die Beteiligten haben keine fnformation übermittelt.]

Haben Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher

D befürwortet,

D abgelehnt,

G ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum

Gesefzgebungsverfahren zusammen!

(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBeteildokG)

[Die Beteiligten haben keine Information übermittelt]

Wurden Sie voiin Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhaben

einzureichen?
(§ 5 Abs. 1. Nr. 5 ThürBetejldokG)

C Ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) ü nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

[Die Beteiligten haben keine Information übermittelt.]

In welcher Form haben Sie sich geäußert?

l i per E-Mail

D per Brief

Haben Sie sich als Anwaltekanzlei im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen
am Gesetzgebungsverfahren beteiligt?
(§ 5 Abs. 1 Nr, 6 ThürßeteddokG)

D ja U nein (weiter mit Frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!

[Die Beteiligten haben keine Information übermittelt.]



7.

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages in der
BeteiligtentransparenzdoRumentation zu?
(§ 5 Abs. 1 Satz 2 ThürBeteildokG) [Die, Beteiligten haben keine Information übermittelt.]

ja nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben.
Änderungen in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschiuss

des Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.

Ort, Datum Unterschrift

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet



4. Eigeninitiativ eingebrachte Beiträge

(Keine Dokumente vorhanden)



5. Weitere Beiträge

(Keine Dokumente vorhanden)



6. Diskussionsforum



*
 Bei dem mit * gekennzeichneten Beitrag wurde von dem Autor seine Wohnadresse angegeben. Wohnadressen natürlicher Personen werden gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 
ThürBeteildokG nicht in der Beteiligtentransparenzdokumentation veröffentlicht. 

Diskussionsforum     

des Thüringer Landtags                 Anlage  

 

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes zur Sicherung der kommunalen Haushalte  

Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU und der FDP  

- Drucksache 7/54 -  

 

Thüringer Gesetz für eine kommunale Investitionsoffensive 2020 bis 2024  

Gesetzentwurf der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  

- Drucksache 7/151 - korrigierte Fassung – 

 

 

Welche grundsätzliche Auffassung vertreten Sie zu den beiden Gesetzentwürfen und welche Hinweise haben Sie zu den einzelnen 

Bestimmungen? 

 

Erstellt Angaben zum Autor Titel Beitrag 

11. Februar 2020 Enrico Gräfe* 

 

Keyaccountmanager 

(Werbung/Marketing) 

Investitionspauschale ist 

notwendig, aber zu niedrig 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

als Mitglied des Gemeinderats einer kleinen Gemeinde im LK SLF-RU muss 

ich Sitzung für Sitzung erschüttert feststellen, wie massiv unterfinanziert 

Gemeinden in Thüringen doch sind. Hierbei geht es nicht um freiwillige 

Leistungen zur Verbesserung der Lebensqualität sondern um massive 

Probleme, die ich gern am Beispiel der Feuerwehr kurz darlegen möchte. In 

der laufenden Wahlperiode, also seit Mai 2019, wurde unseren 



*
 Bei dem mit * gekennzeichneten Beitrag wurde von dem Autor seine Wohnadresse angegeben. Wohnadressen natürlicher Personen werden gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 
ThürBeteildokG nicht in der Beteiligtentransparenzdokumentation veröffentlicht. 

Ratsmitgliedern in jeder Sitzung von einzelnen Feuerwehrstützpunkten 

dargelegt dass es teilweise gar keine Schutzkleidung gibt, die vorhandene 

20-30 Jahre alt ist, Funkgeräte nicht funktionieren und notwendige 

Ausstattungen wie mobile Staustufen schlicht nicht existieren (die Liste 

könnte ich noch weiterführen). Unsere Gemeinde befindet sich, wie so viele 

andere auch, in der Konsolidierung und verfügt dementsprechend gar nicht 

über die notwendigen Mittel um den extrem hohen Investitionsstau 

aufzulösen - dafür wären weit über eine Million Euro notwendig. Die 

freiwilligen Feuerwehren haben, nicht nur in unserer Gemeinde, ein 

Nachwuchsproblem - deshalb brennt mir dieses Thema massiv unter den 

Nägeln: denn ohne zumindest grundlegende funktionierende Ausrüstung 

wird man keine neuen Feuerwehrleute akquirieren können. 

 

Die Liste der dringend notwendigen Investitionen lässt sich natürlich beliebig 

weiterführen, sei es in Betreuungseinrichtungen, Infrastruktur, der 

Leistungsfähigkeit der Verwaltung - die Feuerwehr ist aber das am 

schlechtesten finanzierte "Projekt", obwohl es gesetzlich vorgeschrieben ist. 

 

Ich plädiere daher für eine fortlaufende Investitionspauschale - da eine 

einmalige Zahlung nicht im Ansatz ausreichen würde. Darüberhinaus würde 

ich Sie bitten sich intensiv mit der Finanzierung der Feuerwehren zu 

beschäftigen, die Anforderungen sind für Gemeinden und Städte schlicht 

nicht finanzierbar. Und wir alle wollen doch, dass im Notfall die Helfer auch 

kommen. 

 

In diesem Sinne 

 

alles Gute. 
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